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vorab per Telefax: 0721/9175-565

Schlichtungsantrag gem. § 60 Abs. 1 MVG in Verbindung mit §§ 38 und 42 Buchst. c MVG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gem. dem in der Sitzung, vom Datum eintragen gefassten Beschluss, stellt die Mitarbeitervertretung des Name der Einrichtung, folgenden Antrag:

Die kirchengerichtliche Schlichtungsstelle möge feststellen, dass die im Rahmen der Überleitung in die neue Entgeltordnung der AVR vorgenommenen neuen Eingruppierungen der Mitarbeiter/innen der Name Einrichtung rechtsunwirksam sind, da die MAV gem. § 42 Buchst. c nicht beteiligt worden ist.

Zum Sachverhalt: 

Am 1.01.2007 ist die novellierte AVR in Kraft getreten. Im Rahmen der Umstellung wird jeder Beschäftigte in die neue Entgeltordnung überführt (§ 12 AVR und Überleitungsregelung zum § 12 AVR). Im diesem Zug hat die Dienststellenleitung alle Beschäftigte in eine neue Entgeltgruppe übergeleitet. Die damit zusammenhängende Festlegung der Eingruppierung unterliegt der eingeschränkten Mitbestimmung gem. §§ 38 und 42 Buchst. c MVG. Trotz Aufforderung durch die MAV (Schreiben vom TT.MM.JJJJ) Anlage X), das Beteiligungsverfahren einzuleiten, ist bis heute das Verfahren nicht eröffnet. Die MAV ist gezwungen auf der Grundlage des § 61 Abs. 1 MVG diesen Antrag zu stellen, 

Vorsitzende/r der Mitarbeitervertretung

Dieser  Text kann nur eine der vielen Möglichkeiten abdecken und ist nicht abschließend. Bitte genauen Wortlaut entsprechend den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Für Unterstützung stehen die Mitglieder des Gesamtausschusses gerne zur Verfügung. 
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